
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin 
Abt. Weiterbildung, Schule, Kultur und Sport 

Vorsteher der BVV 
Herrn Groos 

über BzBm 

08.01.2020 
4271 

Beantwortung der Schriftlichen Anfrage SchA Vllll1 062 des Bezirksverordneten Herrn 
Ralph Korbus (Fraktion der CDU) vom 09.12.2020 

Zustand Sporthalle Kiefholzstraße 2741 Ecke Mosischstraße 

Ich frage das Bezirksamt 

1. Von wem, neben dem SV Luftfahrt Ringen Berlin, wird die Sporthalle Kiefholzstraße 274 
I Ecke Mosischstraße am Treptow-Kollege genutzt? 

2. Wann wurde die Sporthalle das letzte Mal saniert (abgesehen von kleineren 
Schönheitsreparaturen)? 

. 3. in welchem baulichen Zustand befindet sich die oben genannte Sporthalle nach Ansicht 
des Bezirksamts? 

4. Plant der Bezirk die Sanierung der Halle und, wenn ja, wann? Wenn nicht, warum nicht? 
Welche Möglichkeiten bestehen, die Halle zu sanieren? 

5. Wie bewertet das Bezirksamt die Situation der sanitären Anlagen bezüglich 
geschlechtergetrennter Nutzung und ist ein zweckgebundener Umbau möglich? Wenn ja, 
wer ist dafür zuständig? 

6. Wer trägt die Nebenkosten für die Sporthalle? 

7. Welche Räumlichkeiten nutzt der Kiezklub aufwelcher Grundlage? 

8. Benötigt der Kiezklub für seine Sportangebote am Vormittag ebenfalls die Räumlichkeiten 
der Sporthalle in der Kiefholzstraße 274 und wie hoch ist die Auslastung? 

9. Wie können Kitas I Kiezklubs und andere Einrichtungen die Sporthalle ebenfalls nutzen, 
ohne dass die Kinder bzw. Seniorinnen oder Senioren Mitglied im Verein Luftfahrt Ringen 
Berlin werden müssen? 

10. Gibt es Projekte oder Kooperationen im Quartier bzw. in der Wohnumgebung, in denen 
Sportvereine integrativ tätig sind und, wenn ja, welche? 

Hierzu antwortet das Bezirksamt 

zu 1.: 
Die Sporthalle Kiefholzstraße 2741 Ecke Mosischstraße am Treptow-Kolleg ist an den 
Sportverein Luftfahrt Ringen e.V. vergeben. Dieser unterhält Kooperationen mit dem 
KIETZKLUB (siehe Antwort zu 7. und 8.) und zwei Kindertagesstätten. 
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zu 2.: 
Es fanden bisher keine Sanierungsmaßnahmen statt. Es erfolgten ausschließlich kleinere 
Schönheitsreparaturen und Instandhaltungs-/ Wartungsarbeiten. 

zu 3.: 
Die Sporthalle befindet sich in einem funktionalen Zustand. 

zu 4.: 
Die Sporthalle gehört zum Treptow-Kolleg. Da in der Halle keine schulische Nutzung 
stattfindet, besteht für das Schul- und Sportamt, Fachbereich (FB) Schule, keine Priorität zur 
Aufnahme von Baumaßnahmen in die Haushaltsplanung. Finanzielle und personelle 
Ressourcen werden stattdessen neben der Weiterführung von begonnenen Baumaßnahmen 
an Schulen insbesondere für Maßnahmen zur Kapazitätsschaffung im Zuge der wachsenden 
Stadt eingesetzt. 

Sportförderwürdige Vereine haben gemäß Sportfördergesetz des Landes Berlin die 
Möglichkeit, für Sportanlagen des FB Sport langfristige Nutzungsverträge (10- 15 Jahre) 
abzuschließen und finanzielle Unterstützung durch das Vereinsinvestitionsprogramm bei der 
Senatssportverwaltung zu beantragen. 

zu 5.: 
Die Nutzung der sanitären Anlagen ist funktional, ein Umbau für eine komfortable, 
geschlechtergetrennte Nutzung ist möglich. Würde eine vertragliche Vereinbarung mit dem 
Verein getroffen, wäre der Verein für den Umbau zuständig, anderenfalls der FB Schule des 
Schul- und Sportamtes. 

zu 6.: 
Gemäß den Vorschriften zur Kosten- und Leistungsrechnung werden die 
Bewirtschaftungskosten je zur Hälfte vom FB Schule und vom FB Sport getragen. 

zu 7. und 8.: 
Die Kooperation des SV Luftfahrt Ringen mit dem KIEZKLUB beinhaltet die Nutzung der 
Sporthalle montags und ggfs. mittwochs zwischen 09:15 und 11:00 Uhr. Eine Kita nutzt die 
Halle dienstags, eine weitere Kita donnerstags. 

zu 9.: 
Eine Nutzung der Sporthalle für andere Sportgruppen ist wegen der permanenten 
Mattenbelegung nur mit Einschränkungen möglich und bedarf einer vertraglichen Regelung. 

zu 10.: 
Dem Bezirksamt liegen keine Informationen über derartige Projekte oder Kooperationen im 
Quartier vor. 

Cornelia Flader 
Bezirksstadträtin 
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Kostenausweisung auf Basis des aktuellen Rundschreibens der Senatsverwaltung für 
Finanzen II B 52-H 9440- 1/2015-4-5 vom 23. März 2018 

Verwaltungsaufwand beteiligte Stundensatz 
Aufgewendete errechneter 

für Beschäftigte Zeit/Minuten Aufwand 

Mittlerer Dienst 1 47,51 € 120 95,02 € 

Gehobener Dienst 1 59,84 € 120 119,68€ 

Höherer Dienst 78,68 € 

Gesamtkosten Fachabteilung 214,70 € 

BzBm, Büro BzBm, Büro BVV 28,00 € 

Verwaltungskosten insgesamt 242,70 € 
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